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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen  
und Stimmbürger

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Bud-
get-Gemeindeversammlung einladen zu 
dürfen. Diese findet  am Mittwoch, 9. De-
zember 2020, um 20.00 Uhr, in der Feld-
bach-Turnhalle statt. 

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokollgenehmigung: Protokoll der 

Gemeindeversammlung vom 5. De-
zember 2019

4. Einbürgerungsgesuche
5. Objektkredite
6. Budget 2021
7. Mitteilungen und Anregungen

Schutzkonzept und allfällige Absage 
oder Verschiebung

Trotz der unvorhersehbaren Entwicklun-
gen der Corona-Pandemie ist der Stadtrat 
bestrebt, die Gemeindeversammlung wie 
vorgesehen durchzuführen. Verzichtet 
werden muss jedoch auf den anschlies-
senden Apéro. Das detaillierte Schutz-
konzept für die Versammlung wird eine 
Woche im Voraus im Bote vom Untersee 

und Rhein publiziert werden. Sollte die 
Gemeindeversammlung wider Erwarten 
doch nicht stattfinden können, würden die 
Absage und die Ersatzvorkehrungen des 
Stadtrats ebenfalls bis spätestens eine 
Woche vor dem Versammlungstermin im 
Bote vom Untersee und Rhein kommuni-
ziert werden.

Weitere Hinweise

Das vorliegende Büchlein enthält ne-
ben der Botschaft eine auf das Wesent-
liche komprimierte Zusammenfassung 
des Budgets 2021 der Stadt Steckborn. 
Eine ausführlichere Version kann auf der 
Webseite der Stadt (www.steckborn.ch) 
heruntergeladen oder bei der Stadtver-
waltung angefordert werden. Gerne ste-
hen wir auch für spezifische Fragen zur 
Verfügung.

Der für die Teilnahme an der Gemeinde-
versammlung erforderliche Stimmrechts-
ausweis ist dieser Broschüre als letzte 
Seite angehängt. Er kann abgetrennt wer-
den und muss am Eingang des Versamm-
lungslokals abgegeben werden. Fehlende 
Stimmrechtsauweise sind bis spätestens 
eine Woche vor der Versammlung bei der 
Stadtkanzlei anzufordern.

Stadtrat Steckborn

EINLADUNG

Einladung zur 
Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 9. Dezember 2020, um 20 Uhr 
in der Feldbach-Turnhalle, Steckborn
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4. Budget 2020 der Stadt Steckborn

5. Mitteilungen und Umfrage

Beschlussfassungen

1. Protokoll der Gemeindeversamm-
lung vom 29. Mai 2019

Das Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 29. Mai 2019 wird einstimmig geneh-
migt und dem Verfasser und Stadtschrei-
ber Hanns Wipf bestens verdankt.

2. Einbürgerungen

Der Stadtrat stellt Antrag auf Erteilung 
des Gemeindebürgerrechtes an folgende 
Gesuchstellerin:

– Margita Emma Zimmermann, deutsche 
Staatsangehörige

Die Eignungsanforderungen wurden 
durch die stadträtliche Kommission ge-
prüft. Die Bewerbende wird mit Foto 
vorgestellt. Es erfolgen keine Wortmel-
dungen, welche die Ablehnung des Ein-
bürgerungsgesuchs vorschlagen. Die 
nachfolgende Abstimmung über das 
Bürgerrechtsgesuch findet in geheimer 
Abstimmung und unter Ausschluss der 
Gesuchstellerin statt. 

Die Gemeindeversammlung der Politi-
schen Gemeinde Steckborn vom 5. De-
zember 2019 nach Einsicht in die Bot-
schaft des Stadtrates vom 23. September 
2019 beschliesst:

1. Margita Emma Zimmermann wird, 
unter Vorbehalt der Aufnahme in das 
Kantonsbürgerrecht durch den Gros-

sen Rat des Kantons Thurgau, das 
Bürgerrecht der Stadt Steckborn er-
teilt.

2. Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der 
Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat wird 
mit dem Vollzug beauftragt. 

Dem Einbürgerungsgesuch von Margita 
Emma Zimmermann wird mit 162 Ja-Stim-
men und 30 Nein-Stimmen zugestimmt. 
Es wurden 196 Stimmzettel abgegeben. 

3. Objekt- und Projektierungskredite

Der Stadtrat unterbreitet folgende Ob-
jektkredite und Projektierungskredite zur 
Genehmigung für Investitionen in das 
Verwaltungsvermögen: 

a) Umbau Schützenhaus  
 Fr.  695’000.–

b) Photovoltaik-Anlage Schützenhaus 
 Fr. 60’000.–

c) Ersatzbeschaffung Mannschaftstrans-
porter Feuerwehr 
 Fr. 120’000.–

d) Sanierung Mühlhofstrasse Süd 
 Fr. 685’000.–

e) Neubau Gehweg Lindenweg 
 Fr.  110’000.–

f) Fäkalienabsauganlage Hafen Feldbach 
 Fr. 71’000.–

g) Ersatz Meteorwasserkanal Rodelstras-
se bis Weierstrasse 
 Fr. 70’000.–
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Feststellungen

– Der Einladung sind 196 der stimm-
berechtigten Personen gefolgt (8,49 
Prozent). Die Zahl der in der Gemein-
de Stimmberechtigten beträgt aktu-
ell 2‘298 Personen (1‘215 Frauen und 
1‘083 Männer). 

– Sämtliche Mitglieder des Stadtrates 
sind anwesend. 

– Vorsitzender: Roman Pulfer, Stadtprä-
sident

– Protokoll: Hanns Wipf, Stadtschreiber 
(nicht stimmberechtigt).

– Presse: Ulla Babak, Bote vom Unter-
see und Rhein (nicht stimmberechtigt); 
Rahel Haag, Thurgauer Zeitung (nicht 
stimmberechtigt).

– Weitere nicht Stimmberechtigte: Mat-
thias Jähnchen, Stefan Müller, Hartmut 
Reuter, Margita Emma Zimmermann 
(in Steckborn wohnhaft ohne Schwei-
zer Staatsbürgerschaft), Daniel Aguilar, 
Martin Altdorf und Alberto Völker (nicht 
in Steckborn wohnhaft).

– Die Einladung ist mit Versand der Bot-
schaft am 6. November 2019 erfolgt 
und die Frist von 14 Tagen gemäss Ge-

meindeordnung damit eingehalten. Die 
Einladung zur Gemeindeversammlung 
wurde im Übrigen im «Bote vom Un-
tersee und Rhein» am 19. November 
2019 und 3. Dezember 2019 publiziert.

Begrüssung

Roman Pulfer begrüsst die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger herzlich zur 
Gemeindeversammlung. Gegen die 
Stimmberechtigung Anwesender wird kein 
Einwand erhoben. 

Wahl der Stimmenzähler

Die vorgeschlagenen Stimmenzähler (Ur-
nenoffizianten) Dominic Jost, Erika Schäfli 
und Susanne Sigg werden einstimmig 
gewählt.

Traktandenliste

1. Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 29. Mai 2019

2. Einbürgerung: Margita Emma Zimmer-
mann, deutsche Staatsangehörige

3. Objektkredite und Planungskredite 

Protokollgenehmigung
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019, 
20.00 Uhr bis 21.15 Uhr, Feldbach-Halle, Steckborn

BOTSCHAFT ZU TRAKTANDUM 3
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1. Folgende Objektkredite werden zu-
rückgewiesen:

a) Umbau Schützenhaus  
 (Antrag auf Rückweisung [Leo Stä-
heli] wird bei sieben Gegenstimmen 
und sechs Enthaltungen gutgeheis-
sen.)

b) Photovoltaik-Anlage Schützenhaus 
 (Antrag auf Rückweisung [Roman 
Pulfer] wird bei einer Gegenstimme 
gutgeheissen.)

2. Es werden folgende Objektkredite und 
Projektierungskredite genehmigt:

a) Ersatzbeschaffung Mannschaft-
stransporter Feuerwehr 
 (ohne Gegenstimme und mit drei 
Enthaltungen)

d) Sanierung Mühlhofstrasse Süd 
 (ohne Gegenstimme und ohne Ent-
haltungen)

e) Neubau Gehweg Lindenweg 
 (mit vier Gegenstimmen und vier 
Enthaltungen)

f) Fäkalienabsauganlage Hafen  
 (ohne Gegenstimmen und ohne Ent-
haltungen)

g) Ersatz Meteorwasserkanal Rodel-
strasse bis Weierstrasse 
 (ohne Gegenstimme und ohne Ent-
haltungen)

h) Elektrizitätswerk: Sanierung Trans-
formatorenstation Abwasserreini-
gungsanlage 
 (ohne Gegenstimmen und ohne Ent-
haltungen)

i) Elektrizitätswerk: Ausbau Mittel-
spannungsanlagen 2020 
(ohne Gegenstimme und ohne Ent-
haltungen)

j) Elektrizitätswerk: Ausbau Nieder-
spannungsanlagen 2020 
 (ohne Gegenstimme und ohne Ent-
haltungen)

k) Wasserwerk: Sanierung Filterbe-
cken Seewasserwerk 
(ohne Gegenstimmen und ohne Ent-
haltungen)

l) Wasserwerk: Sanierung Kompakt-
anlage Seewasserwerk 
(ohne Gegenstimmen und ohne Ent-
haltungen)

m) Wasserwerk: Planung Ausbau 
Druckzonen Wasserversorgung 
(Planungskredit) 
(ohne Gegenstimmen und mit einer 
Enthaltung)

4. Budget der Stadt Steckborn für das 
Jahr 2020

Das Budget 2020 gemäss Botschaft rech-
net bei einem Steuerfuss von unverändert 
60 Prozent der einfachen Staatssteuer mit 
einem Ertragsüberschuss von Fr. 20‘000. 
Die Diskussion zum Steuerfuss und zum 
Budget 2020 wird nicht gewünscht. 

Abstimmung (offen)

Die Gemeindeversammlung der Politi-
schen Gemeinde Steckborn vom 5. De-
zember 2019 nach Einsicht in die Bot-
schaft des Stadtrates vom 23. September 
2019 beschliesst:
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h) Elektrizitätswerk: Sanierung Transfor-
matorenstation Abwasserreinigungsan-
lage 
 Fr. 150’000.–

i) Elektrizitätswerk: Ausbau Mittelspan-
nungsanlagen 2020 
 Fr. 120’000.–

j) Elektrizitätswerk: Ausbau Niederspan-
nungsanlagen 2020 
 Fr. 135’000.–

k) Wasserwerk: Sanierung Filterbecken 
Seewasserwerk 
 Fr. 70’000.–

l) Wasserwerk: Sanierung Kompaktanla-
ge Seewasserwerk 
 Fr. 100’000.–

m) Wasserwerk: Planung Ausbau Druck-
zonen Wasserversorgung (Planungs-
kredit) 
 Fr. 50’000.–

 Total Objektkredite und Planungskredi-
te 
 Fr. 2‘436’000.–

Die Objektkredite werden von Stadtrat 
Markus Michel (Umbau Schützenhaus) 
und Stadtpräsident Roman Pulfer einzeln 
vorgestellt und Fragen aus der Versamm-
lung werden direkt beantwortet.

Antrag

Der Stadtrat beantragt in der Botschaft 
zur Gemeindeversammlung, die erwähn-
ten und in der Botschaft zur Gemeinde-

versammlung näher erläuterten Objekt-
kredite zu bewilligen. 

Diskussion

Leo Stäheli beantragt Rückweisung zu 
Traktandum 3a) Umbau Schützenhaus. 
Die Botschaft zu diesem Objektkredit sei 
wenig aussagekräftig, es fehle an Plänen 
und Skizzen, es sei kein Betriebskonzept 
vorhanden und es seien zu viele Fragen 
offen. 

Andere Votanten betonen einerseits die 
grosse Tradition des Schiesswesens, stel-
len aber auch fest, dass das militärische 
Schiesswesen an Bedeutung verloren 
habe. Viele Schiessvereine würden sich 
zusammenschliessen. Eine Regionali-
sierung mit Blick auf die Schiessanlagen 
sei angezeigt, da es heute mit gestiege-
ner Mobilität nicht mehr so entscheidend 
sei, wo man den Schiesssport ausübe. 
Man spricht sich für ein durchdachteres 
und redimensioniertes Projekt aus. Ein 
Schützenhaus müsse auch für andere 
als Schiessende sinnvoll genutzt werden 
können. 

Zu den übrigen Objekt- und Planungskre-
diten keine Diskussion gewünscht. Über 
die Objektkredite erfolgt die Abstimmung. 
Es wird über jeden Kredit separat abge-
stimmt. 

Abstimmungen (alle offen)

Die Gemeindeversammlung der Politi-
schen Gemeinde Steckborn vom 5. De-
zember 2019 nach Einsicht in die Bot-
schaft des Stadtrates vom 23. September 
2019 beschliesst:
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Aufgrund der Corona-Pandemie und der 
dadurch bedingten Absage der diesjäh-
rigen Rechnungsgemeindeversammlung 
gelangen anlässlich dieser Gemeindever-
sammlung mehr Einbürgerungsgesuche 
zur Abstimmung.

Die Einbürgerungskommission hat sämt-
liche Einbürgerungsgesuche eingehend 
geprüft und mit sämtlichen Gesuchstel-
lerinnen und Gesuchstellern persönliche 
Gespräche geführt. Gestützt auf die Ab-
klärungen der Einbürgerungskommission 
hat der Stadtrat sämtliche nachfolgenden 
Gesuche positiv beurteilt. Er empfiehlt sie 
der Gemeindeversammlung deshalb zur 
Annahme. 

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

1. Es sei folgenden Personen das 
Gemeindebürgerrecht der Stadt 
Steckborn zu erteilen:

a) Adenstam Caroline, geb. 
11. Mai 1976, schwedische 
Staatsangehörige

b) Dietrich Oliver Josef, geb. 
15. September 1970, deut-
scher Staatsangehöriger, und 
Dietrich-Callaghan Wendy, 
geb. 6. Dezember 1971, 

britische Staatsangehörige, 
mit den Söhnen Dietrich Tom 
Oliver, geb. 10. Juni 2007, 
deutscher Staatsangehöriger, 
sowie Dietrich Finn Joseph, 
geb. 10. Juni 2007, deutscher 
Staatsangehöriger

c) Euler Ulrich Matthias, geb. 
6. November 1963, deutscher 
Staatsangehöriger, und Junior 
Waltraud, geb. 19. Dezember 
1967, deutsche Staatsangehö-
rige

d) Fazio-Maiolo Giovanna, geb. 
18. Januar 1969, italienische 
Staatsangehörige

e) Göbel Yvonne, geb. 20. Au-
gust 1973, deutsche Staatsan-
gehörige

f) Hafner Wilhelm Horst, geb. 
29. Juli 1939, von Adliswil ZH, 
und Grob Hafner Hanna, geb. 
19. Januar 1944, von Adliswil 
ZH

g) Hamiti Mitat, geb. 22. Mai 
1990, nordmazedonischer 
Staatsangehöriger

h) Larson Bengt Marcus, geb. 
22. Juni 1976, schwedischer 

Einbürgerungsgesuche
Antrag zur Erteilung des Steckborner Bürgerrechts an 
18 Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
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1. Der Gemeindesteuerfuss der Stadt 
Steckborn für das Jahr 2020 wird auf 
60 Prozent der einfachen Staatssteuer 
festgesetzt. 

2. Das Budget der Stadt Steckborn für 
das Jahr 2020 bei einem budgetierten 
Ertragsüberschuss von Fr. 20’000.-  
gemäss Botschaft wird genehmigt. 

3. Diese Beschlüsse treten nach Ablauf 
der Rekursfrist in Kraft. Der Stadtrat 
wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Beschlüsse zum Steuerfuss werden 
ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltun-
gen und zur Genehmigung des Budgets 
2020 der Stadt Steckborn ohne Gegen-
stimme und mit drei Enthaltungen gefasst. 

5. Mitteilungen und Umfrage 

Stadtpräsident Roman Pulfer weist auf 
den Neujahrsapéro der Gemeinde am 
1. Januar 2020 hin.

Stadtrat Gregor Rominger erinnert als 
Präsident der Ortsplanungskommission 
die Einwohnerinnen und Einwohner, dass 
noch bis Ende Januar 2020 die Möglich-
keit besteht, schriftliche Kommentare zum 
Stand der Planungsarbeiten an die Bau-
verwaltung zu richten. 

Peter Labhart äussert den Wunsch nach 
einem Reglement zur Parkierung, in dem 
die Gebühren für die Parkierung bestimmt 
werden. 

6. Anerkennungspreis der Stadt Steck-
born – «Steckborner des Jahres»

Im Rahmen der Gemeindeversammlung 
wird der Anerkennungspreis der Stadt 
Steckborn 2019 an Martin Hess verge-
ben. Er wird mit einer Urkunde und einem 
Geschenk ausgezeichnet. Stadtrat Mar-
kus Michel würdigt in einer Ansprache die 
Verdienste von Martin Hess.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Das Protokoll der Gemeindever-
sammlung der Politischen Gemein-
de Steckborn vom 5. Dezember 
2019 sei zu genehmigen.
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Mit der Investitionsrechnung 2021 bean-
tragt der Stadtrat der Gemeindeversamm-
lung folgende Investitionen in das Verwal-
tungsvermögen: 

1. Kommunalplanung Steckborn, Testpla-
nung Fr.  150’000

2. Gemeindestrassen/Werke: Sanierung 
und Neugestaltung Kehlhofplatz 
 Fr.  740’000

3. Gemeindestrassen/Werke: Sanierung 
Zelgistrasse West, Alemannenweg bis 
Weierstrasse Fr. 525’000

4. Elektrizitätswerk: Sanierung Mittel-
spannungskabel, TS Schützengraben 
bis TS Schweizerland  
 Fr. 220’000

5. Elektrizitätswerk: Ausbau Mittelspan-
nungsanlagen 2021 Fr. 65’000

6. Elektrizitätswerk: Ausbau Niederspan-
nungsanlagen 2021  Fr. 100’000

7. Abwasserbeseitigung: Fangkanal Ack-
erstrasse, Ersatz Wirbeldrossel durch 
Regelschieber  Fr. 140’000

8. Wasserversorgung: Füllleitung zum 
Druckzonenausgleich und zur Kapazi-
tätserhöhung  Fr. 1‘660‘000

9. Wasserversorgung: Bauliche Anpas-
sungen Wasserwerk (Sanitärraum und 
Fertiggarage) Fr. 87’000

10. Depotvorbau mit Ölabscheider, Feuer-
wehrdepot Talstrasse Fr. 100’000

 Total aller Objektkredite  
(brutto) Fr. 3‘787’000

Detailliertere Beschreibungen zu den ein-
zelnen Investitionsprojekten finden sich 
auf den Folgeseiten.

Objektkredite
Übersicht
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Staatsangehöriger, mit den 
Kindern Adenstam Larson 
Elliot Marcus, geb. 18.01.2007, 
schwedischer Staatsangehö-
riger, und Adenstam Larson 
Joline Siri Caroline, geb. 
30.11.2009, schwedische 
Staatsangehörige

i) Leisner Michael, geb. 
1. Oktober  1968, deutscher 
Staatsangehöriger, und Leis-
ner-Walz Nadine Isabelle, 
geb. 8. Oktober 1982, deut-
sche Staatsangehörige, mit 
der Tochter Leisner Sophie, 
geb. 6. August 2010, deutsche 
Staatsangehörige

j) Liske Carsten, geb. 24. Mai 
1973, deutscher Staatsange-
höriger, und Liske-Rumpf 
Karin, geb. 5. Februar 1976, 
deutsche Staatsangehörige, 
mit den Kindern Liske Valen-
tina Sophie, geb. 8. Januar 
2009, deutsche Staatsange-
hörige, und Liske Maximilian 
Frederic, geb. 3. Mai 2012, 
deutscher Staatsangehöriger

k) Suck Michaela, geb. 31. Ok-
tober 1975, deutsche Staats-
angehörige

l) Visvaruban Amshan, geb. 
29. September 2002, srilanki-
scher Staatsangehöriger

m) Wagner Zsolt András, geb. 
21. März 1960, deutscher 
Staatsangehöriger

2. Die Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts sei unter dem Vorbe-

halt der Aufnahme der jeweiligen 
Gesuchstellerin bzw. des jewei-
ligen Gesuchstellers in das Kan-
tonsbürgerrecht durch den Gros-
sen Rat des Kantons Thurgau zu 
beschliessen.

3. Der Stadtrat sei mit dem Vollzug 
zu beauftragen.
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trument für eine langfristige Lenkung der 
Siedlungsentwicklung sowie als verbind-
liche Basis für die Ausarbeitung der zu-
künftigen Gestaltungspläne.

Mit dieser proaktiven Vorgehensweise 
legt die Gemeinde im Sinne einer Mas-
terplanung die verbindlichen Grundlagen 
fest für eine gesamtheitlich koordinierte 
und qualitativ hochstehende, ortsbildver-
trägliche Überbauung der noch verfügba-
ren Landreserven, grossmehrheitlich an 
der Peripherie des Siedlungsgebietes.

Die Vorbereitungen für die Durchfüh-
rung der Testplanung (Erarbeitung Pro-
gramm, Zusammensetzung Jury, Teil-
nehmer etc.) sind soweit abgeschlossen. 
Die Zustimmung der Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger vorausgesetzt, kann 
die Testplanung im ersten Halbjahr 2021 
durchgeführt und vor Ablauf der verfügten 
Planungszone am 15. November 2021 ab-
geschlossen werden. 

Die Kosten für die Testplanung wer-
den auf ca. Fr. 150‘000 geschätzt (exkl. 
MwSt.), wobei mit einem Kantonsbeitrag 
von voraussichtlich Fr. 30‘000 gerechnet 
werden kann. Bezogen auf die Planungs-
fläche von rund 90‘000 m2 würden sich 
damit moderate Kosten von rund Fr. 1.65/
m2 ergeben.

Finanzierung

– 7900 Raumordnung Fr.  150‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 150‘000

Der Bereich Raumordnung (7900) wird 
aus Steuermitteln mitfinanziert. 

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investitions-
projekt „Kommunalplanung Steck-
born, Testplanung“ im Gesamtbe-
trag von Fr. 150‘000 (brutto) sei zu 
genehmigen.

2. Gemeindestrassen: Sanierung und 
Neugestaltung Kehlhofplatz

Die Sanierung und die Neugestaltung 
des Kehlhofplatzes war bereits vor über 
zehn Jahren Gegenstand von eingehen-
den Diskussionen, basierend auf einer 
Projektstudie einer Landschaftsarchitekt-
in. Im Juni 2008 wurden die interessier-
ten Anwohnerinnen und Anwohner am 
Kehlhofplatz zu einer Informationsveran-
staltung eingeladen. Die vielfältigen An-
regungen und Denkanstösse wurden vom 
damaligen Stadtrat zur Kenntnis genom-
men. In der Folge wurde das Projekt aus 
finanziellen Überlegungen sistiert.

Der Kehlhofplatz und die dortigen Werk-
leitungen weisen Sanierungsbedarf 
auf. Anlässlich der Gemeindeversamm-
lung vom 12. Dezember 2018 haben die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ei-
nen Projektierungskredit von Fr. 40‘000 
bewilligt und von den mutmasslichen Ge-
samtprojektkosten von Fr. 640‘000 Kennt-
nis genommen. 

In einem ersten Schritt soll mittels eines 
Wettbewerbs die Platzgestaltung definiert 
und das Projekt mit detailliertem Kosten-
voranschlag ausgearbeitet werden. Von 
der Projektierung sollen auch die Sanie-
rung der Kehlhofstrasse bis zur Kirchgas-
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Objektkredite
Informationen zu den Investitionsprojekten

1. Kommunalplanung Steckborn, 
Testplanung

Am 28. Oktober 2019 hat der Stadtrat 
den Erlass einer begrenzten Planungszo-
ne beschlossen und mit der Publikation 
im Amtsblatt Thurgau vom 15. November 
2019 ist die Planungszone für folgende 
Gebiete und für eine Dauer von bis zu 
zwei Jahren wirksam geworden:

– (4)* Weier (Feldbach Süd)
– (5) Öösterloh
– (7) Halde
– (8) Ober Grind
– (9) Hof
– (10) Hänki/Geere

(..)* Bezeichnung der Gebiete gemäss 
Planungsbericht Kommunalplanung

Der Schutz und die Erhaltung des Orts-
bilds von nationaler Bedeutung sowie 
der dörflichen Strukturen gewinnt in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit eine im-
mer grössere Bedeutung. Dieses legitime 
Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Schutz 
des Ortsbildes und nach Lenkung der 
Siedlungsentwicklung muss in der laufen-
den Planung und im weiteren Vorgehen 
mit der gebührenden Aufmerksamkeit und 
Nachhaltigkeit behandelt werden.

Die Siedlungsentwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte folgte in orts- oder städ-

tebaulicher Hinsicht keinen übergeordne-
ten, klaren Vorgaben oder Zielsetzungen, 
sondern passierte grösstenteils unkoor-
diniert, dem Baulandangebot folgend, 
und orientierte sich vornehmlich nach der 
Zonenordnung und den darin zulässigen 
Höchst- und Mindestmassen sowie den 
individuellen Bebauungsabsichten der 
Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer. Diese Situation ist in vielen Sied-
lungsstrukturen der vergangenen Jahr-
zehnte ablesbar und verlangt nach einem 
Umdenken.

Um dieser Dynamik entgegenzuwirken 
und die zukünftige Siedlungsentwicklung 
in den noch nicht überbauten und mit der 
Gestaltungsplanpflicht belegten Gebie-
ten aktiv lenken zu können, ist vorgese-
hen, ein qualifiziertes Planungsverfahren 
(Testplanung) durchzuführen. Diese auf 
die einzelnen Gebiete differenziert abge-
stimmte Grundlagenplanung soll – unter 
Beachtung der Ortsbildverträglichkeit und 
der dörflichen Strukturen – Aufschluss 
geben über die zulässige Bebauungs-
dichte, Typologie und Körnigkeit der 
Baukörper, Gebäudehöhen, Freiräume, 
öffentliche Räume etc. Diese Testplanung 
erfolgt unter Einbezug und Mitwirkung der 
betroffenen Grundeigentümer sowie der 
Bevölkerung.

Das Ergebnis dieser Grundlagenplanung 
ist behördenverbindlich und dient als Ins-
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– 8711 EW  – Netz /  
Beleuchtung Fr. 60‘000

Gesamtbetrag (brutto) Fr. 525‘000

Die Ausgaben führen in den entsprechen-
den Bereichen zu Abschreibungen und 
Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Während im Bereich Gemeindestrassen 
(6150) die Ausgaben aus Einnahmen wie 
Anteile aus Strassenverkehrssteuern und 
Steuermitteln finanziert werden, werden 
die weiteren Ausgaben nicht aus Steuer-
mitteln, sondern aus den Gebührenein-
nahmen aus den jeweiligen Werkberei-
chen finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investiti-
onsprojekt „Sanierung Zelgistrasse 
West, Alemannenstrasse bis Wei-
erstrasse“ im Gesamtbetrag von 
Fr. 525‘000 (brutto) sei zu genehmi-
gen.

4. Elektrizitätswerk: Sanierung 
Mittelspannungskabel, TS Schüt-
zengraben bis TS Schweizerland

Das bestehende Mittelspannungskabel 
von der Trafostation Schützengraben 
zur Trafostation Schweizerland stammt 
teilweise aus den 1960er-Jahren. Diver-
se Teilstücke sind mit unterschiedlichen 
Querschnitten ausgeführt und gemufft 
worden. Das Kabel hält den Belastungen 
in einem allfälligen Störfall nicht Stand 
und muss ersetzt werden.

Das neue Kabel kann zu einem grossen 
Teil in eine bestehende Rohranlage ein-
gezogen werden. Im Bereich der alten 
Landstrasse muss eine neue Rohranlage 
erstellt werden.

Finanzierung

– 8711 EW  – Netz /  
Verteilkabine versetzen Fr. 220‘000

Gesamtbetrag (brutto) Fr. 220‘000

Die Ausgaben führen in den entsprechen-
den Bereichen zu Abschreibungen und 
Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Die Ausgaben werden aus den Gebüh-
reneinnahmen aus dem Elektrizitätswerk 
finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investiti-
onsprojekt „Sanierung Mittelspan-
nungskabel, TS Schützengraben bis 
TS Schweizerland“ im Gesamtbe-
trag von Fr. 220‘000 (brutto) sei zu 
genehmigen.

5. Elektrizitätswerk: Ausbau Mittel-
spannungsanlagen 2021

Im Bereich der Mittelspannungsanlagen 
sind folgende Investitionen vorgesehen:

– 8711 EW  – Netz /  
TS Schweizerland, Ersatz 
Mittelspannungsanlage Fr. 65‘000

Gesamtbetrag (brutto) Fr. 65‘000
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se sowie der Anschluss an die Augusti-
nergasse erfasst werden. Die Beurteilung 
der Wettbewerbsbeiträge soll unter Mit-
wirkung der Denkmalpflege Thurgau so-
wie eines Vertreters der Anwohnerinnen 
und Anwohner erfolgen. Wegen der Coro-
na-Pandemie sind bei der Durchführung 
des Wettbewerbs leider Verzögerungen 
aufgetreten. Er konnte deshalb noch nicht 
abgeschlossen werden. 

Die Umsetzung der Bauarbeiten soll im 
Jahr 2021 erfolgen.

Finanzierung

– 6150 Gemeindestrassen Fr.  400‘000
– 7101 Wasserwerk Fr.  50‘000
– 7200 Abwasserbeseitigung Fr.  70‘000
– 8711 EW  – Netz /  

Verteilkabine versetzen Fr. 220‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 740‘000

Die Ausgaben führen in den entsprechen-
den Bereichen zu Abschreibungen und 
Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung. 
Während im Bereich Gemeindestrassen 
(6150) die Ausgaben aus Einnahmen wie 
Anteile aus Strassenverkehrssteuern und 
Steuermitteln finanziert werden, werden 
die weiteren Ausgaben nicht aus Steuer-
mitteln, sondern aus den Gebührenein-
nahmen aus den jeweiligen Werkberei-
chen finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investiti-
onsprojekt „Sanierung und Neuge-
staltung Kehlhofplatz“ im Gesamtbe-
trag von Fr. 740‘000 (brutto) sei zu 
genehmigen.

3. Gemeindestrassen: Sanierung 
Zelgistrasse West, Alemannenweg 
bis Weierstrasse

Nach der erfolgten Sanierung des östli-
chen Abschnitts der Zelgistrasse, Acker-
strasse bis Alemannenweg, soll nun der 
westliche Teil der Zelgistrasse vom Ale-
mannenweg bis zur Kreuzung Weierstras-
se/Ackerstrasse saniert werden. 

Die aktuell laufende private Bautätigkeit 
im Bereich des ehemaligen Bernina-Kin-
dergartens (drei Mehrfamilienhäuser mit 
Tiefgarage) eröffnet die Möglichkeit, die 
aktuell ungenügende Strassenbreite von 
lediglich vier Metern massvoll zu erhö-
hen und den Strassenraum verkehrsbe-
ruhigt zu gestalten. Die dafür benötigte 
Landabtretung konnte mit der privaten 
Bauherrschaft bereits im Rahmen der 
Erteilung der Baubewilligung vereinbart 
werden.

Neben den Strassenbauarbeiten sind 
zudem verschiedene Sanierungs- und 
Unterhaltsarbeiten an den Werkleitun-
gen erforderlich. Um im Planungs- und 
Bauprogramm die sich anbietenden Sy-
nergien zwischen dem privaten und dem 
öffentlichen Bauvorhaben zu nutzen, 
soll 2021 die detaillierte Projektplanung 
ausgearbeitet und das öffentliche Aufla-
geverfahren durchgeführt werden. Die ei-
gentlichen Bauarbeiten sind für das erste 
Halbjahr 2022 terminiert, in Abstimmung 
mit den Umgebungsarbeiten der privaten 
Überbauung.

Finanzierung

– 6150 Gemeindestrassen Fr.  400‘000
– 7101 Wasserversorgung Fr.  45‘000
– 7200 Abwasserbeseitigung Fr.  20‘000
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Finanzierung

– 7200 Abwasserbeseitigung Fr. 140‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 140‘000

Die Kosten für den Ersatz der Wirbeldros-
sel werden in der Investitionsrechnung im 
Bereich Abwasserbeseitigung (7200) ge-
bucht und führen in der Erfolgsrechnung 
in den Folgejahren zu Abschreibungen 
und Zinsbelastungen. 

Der Bereich Abwasserbeseitigung (7200) 
wird aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investitions-
projekt „Fangkanal Ackerstrasse, 
Ersatz Wirbeldrossel durch Regel-
schieber“ im Gesamtbetrag von 
Fr. 140‘000 (brutto) sei zu genehmi-
gen.

8. Wasserversorgung: Füllleitung 
zum Druckzonenausgleich und zur 
Kapazitätserhöhung

Die Trinkwasserversorgung von Steck-
born wird durch ein Leitungssystem mit 
zwei getrennten Druckwasserzonen si-
chergestellt. Während die obere Zone in 
erster Linie durch Quellwasser gespeist 
wird, stammt das Wasser der unteren 
Zone aus dem Seewasserwerk. Um die 
Trinkwasserversorgung in der oberen 
Zone auch in Trockenzeiten sicherstellen 
zu können, muss die obere Zone indes-
sen im Bedarfsfall auch Seewasser ge-

speist werden können. Zwar erlaubt das 
aktuelle Leitungsnetz dies grundsätzlich 
bereits heute, jedoch nur auf indirekt und 
in einem beschränktem Umfang und des-
halb letztlich auf Kosten der Versorgungs-
sicherheit. 

Durch den Bau einer neuen Füllleitung 
vom Seewasserwerk direkt zum Reser-
voir „Brüchsel“ soll eine direkte Speisung 
der oberen Druckzone mit Seewasser in 
der benötigten Menge ermöglicht werden. 
Dies würde die Stabilität des gesamten 
Wasserleitungsnetzes stark erhöhen. Zu-
dem würde die neue Füllleitung die hygie-
nischen Rahmenbedingungen der gesam-
ten Trinkwasserversorgung verbessern 
und damit wesentlich dazu beitragen, 
dass auch künftig sauberes und hygie-
nisch einwandfreies Trinkwasser geliefert 
werden kann.

Schliesslich würde die neue Füllleitung 
auch die Kapazitäten für die Lieferung von 
Trinkwasser an die Gemeinden auf dem 
Seerücken erhöhen. Bereits seit 2007 
liefert die Wasserversorgung Steckborn 
Trinkwasser auf den Seerücken und deckt 
damit von Homburg über Hüttwilen bis 
Eschenz den zusätzlichen Trinkwasserbe-
darf zu den Spitzenbezugszeiten ab. Der 
Bedarf nach zusätzlichem Trinkwasser 
bei diesen externen Bezügern ist in den 
letzten Jahren fortlaufend gestiegen und 
war jeweils in den trockenen Sommer-
monaten sehr hoch. Das Seewasserwerk 
Steckborn hat noch Kapazitätsreserven 
und könnte heute schon mehr Trink-
wasser produzieren. Der Bau der neuen 
Füllleitung würde auch die Erhöhung der 
Liefermengen an diese externen Kunden 
ermöglichen.
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Die Ausgaben führen in den entsprechen-
den Bereichen zu Abschreibungen und 
Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Die Ausgaben werden aus den Gebüh-
reneinnahmen aus dem Elektrizitätswerk 
finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investitions-
projekt „Ausbau Mittelspannungsan-
lagen 2021“ im Gesamtbetrag von 
Fr. 65‘000 (brutto) sei zu genehmi-
gen.

6. Elektrizitätswerk: Ausbau Nieder-
spannungsanlagen 2021

Im Bereich der Niederspannungsanlagen 
sind folgende Investitionen vorgesehen:

– 8711 EW  – Netz / 
ordentlicher Unterhalt Fr. 20‘000

– 8711 EW  – Netz /  
Anschaffung Messgeräte Fr. 20‘000

– 8711 EW  – Netz / Ersatz 
VK 2907, Hubstrasse 6 Fr. 30‘000

– 8711 EW  – Netz / Ersatz 
VK 1005, Ob. Höhenweg Fr. 30‘000

Gesamtbetrag (brutto) Fr. 100‘000

Die Ausgaben führen in den entsprechen-
den Bereichen zu Abschreibungen und 
Zinsbelastungen in der Erfolgsrechnung.

Die Ausgaben werden aus den Gebüh-
reneinnahmen aus dem Elektrizitätswerk 
finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investitions-
projekt „Ausbau Niederspannungs-
anlagen 2021“ im Gesamtbetrag von 
Fr. 100‘000 (brutto) sei zu geneh-
migen.

7. Abwasserbeseitigung: Fangkanal 
Ackerstrasse, Ersatz Wirbeldrossel 
durch Regelschieber

Der sog. Fangkanal Ackerstrasse ist das 
einzige Rückhaltebecken innerhalb des 
Kanalisationssystems von Steckborn. 
Dessen Funktion ist es, die erhöhten 
Wassermengen bei Niederschlagsereig-
nissen vorübergehend aufzunehmen und 
nach Beendigung des Ereignisses dosiert 
an die Kläranlage abzugeben. Diese do-
sierte Abgabe erfolgte bislang rein me-
chanisch durch eine sog. Wirbeldrossel, 
welche nach über vierzig Jahren im Ein-
satz leider als Totalschaden bezeichnet 
werden muss. Zustandsanalyse und Kos-
tenschätzung wurden durch die Hunziker 
Betatech AG, Winterthur, erstellt. Der Er-
satz dieser Anlage ist dringend und duldet 
keinen längeren Aufschub.  

Gemäss den heutigen gewässerschutz-
technischen Richtlinien und Bestimmun-
gen muss ein Rückhaltebecken zwingend 
überwacht, gesteuert und in die elektro-
nische Steuerung (EMSRL-Anlage) der 
Abwasserreinigungsanlage integriert wer-
den. Eine rein mechanische Lösung wie 
die bestehende Wirbeldrossel genügt den 
heutigen Anforderungen nicht mehr. 
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Die Kosten für das Projekt werden in der 
Investitionsrechnung im Bereich Wass-
erwerk (7101) gebucht und führen in der 
Erfolgsrechnung in den Folgejahren zu 
Abschreibungen und Zinsbelastungen. 

Der Bereich Wasserwerk (7101) wird aus 
Gebühreneinnahmen finanziert.

10. Stützpunktfeuerwehr: Feuerwehr-
depot Talstrasse, Depotvorbau mit 
Ölabscheider

Mit dem Amtsantritt des neuen Feuer-
wehrkommandanten per 1. Januar 2020 
hat die Stützpunktfeuerwehr eine Anpas-
sung an ihrem Ausrückdispositiv vorge-
nommen. Das Einsatzleitfahrzeug Volvo 
(Lago 3) ist neu permanent im Feuerwehr-
depot Talstrasse stationiert. Aus arbeits-
organisatorischen Gründen muss auch 
das Fahrzeug Ford (Lago 7) im Feuer-
wehrdepot stationiert bleiben. 

Im Feuerwehrdepot Talstrasse ist nicht 
genügend Platz vorhanden, um alle be-
nötigten Fahrzeuge einzustellen. Das Ab-
stellen eines Fahrzeugs vor dem Feuer-
wehrdepot, wie es aktuell praktiziert wird, 
ist eine behelfsmässige Lösung, die aber 
auf Dauer nicht sachgerecht ist. Neben 
den negativen Witterungseinflüssen (z.B. 
Vereisung der Scheiben), stehen im Aus-
senbereich auch keine Stromanschlüsse 
usw. zur Verfügung. Da in absehbarer Zeit 
kein Neubau des Feuerwehrdepots erfol-
gen wird, drängt sich eine pragmatische 
bauliche Lösung des Problems auf. Als 
zweckmässigste und kosteneffizientes-
te Lösung sieht die Stützpunktfeuerwehr 
die Überdachung des hintersten Teils des 
Depotvorplatzes, im Eckbereich zwischen 
Depotaussenmauer und Stützmauer. Ge-
gen aussen soll der Vorbau mit zwei Sek-

tionaltoren mit einer integrierten Notaus-
gangstüre abgeschlossen werden. Um zu 
verhindern, dass verunreinigtes Wasser 
vom Depotvorplatz abfliesst, ist bei dieser 
Gelegenheit vorgesehen, einen  Ölab-
scheider einzubauen. 

Das Projekt wird mit Fr. 100’000 im Inves-
titionsbudget 2021 veranschlagt. Seitens 
des kantonalen Feuerschutzamtes kann 
mit einer Subvention von 30 % gerech-
net werden. Die Nettoinvestitonssumme 
beträgt somit voraussichtlich Fr. 70‘000. 
Bei Gutheissung der Investition wird das 
Baubewilligungsverfahren anfangs 2021 
mit der öffentlichen Auflage in Angriff ge-
nommen.

Finanzierung

– 1500 Feuerwehr Fr.  100‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 100‘000

Die Kosten für das Projekt werden in der 
Investitionsrechnung im Bereich Feuer-
wehr (1500) gebucht und führen in der 
Erfolgsrechnung in den Folgejahren zu 
Abschreibungen und Zinsbelastungen. 

Der Bereich Feuerwehr (1500) wird aus 
den allgemeinen Steuererträgen mitfinan-
ziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investitions-
projekt „Feuerwehrdepot Talstras-
se, Depotvorbau mit Ölabscheider“ 
im Gesamtbetrag von Fr. 100‘000 
(brutto) sei zu genehmigen.
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Anlässlich der Gemeindeversammlung 
vom 5. Dezember 2019 bewilligten die 
Steckborner Stimmberechtigten ei-
nen Planungskredit von Fr. 50‘000 zur 
Ausarbeitung der Projektdetails. Diese 
Planungsarbeiten konnten unterdessen 
abgeschlossen und eine konkrete Kos-
tenprognose erstellt werden. Das weitere 
Vorgehen wurde mit den externen Kun-
den, dem Zweckverband Wasserversor-
gung Seerücken West und der Gemeinde 
Homburg, abgestimmt.

Für das Projekt werden Gesamtkosten 
von Fr. 1‘660‘000 (brutto) veranschlagt. 
Diesen Ausgaben stehen voraussichtliche 
Beiträge und Subventionen in der Höhe 
von Fr. 934‘000 gegenüber. Somit ist von 
einer Nettoinvestition von Fr. 726‘000 zu-
lasten der Wasserversorgung Steckborn 
auszugehen. 

Finanzierung

– 7101 Wasserwerk Fr.  1‘660‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 1‘660‘000

Die Kosten für das Projekt werden in der 
Investitionsrechnung im Bereich Wass-
erwerk (7101) gebucht und führen in der 
Erfolgsrechnung in den Folgejahren zu 
Abschreibungen und Zinsbelastungen. 

Der Bereich Wasserwerk (7101) wird aus 
Gebühreneinnahmen finanziert.

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

Der Objektkredit für das Investiti-
onsprojekt „Füllleitung zum Druck-
zonenausgleich und zur Kapazitäts-
erhöhung“ im Gesamtbetrag von 

Fr. 1‘660‘000 (brutto) sei zu geneh-
migen.

9. Wasserversorgung: Bauliche 
Anpassungen Wasserwerk

Die Arbeitsabläufe zwischen der Wasser-
versorgung und der Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) müssen aus hygienischen 
Gründen getrennt werden. Aktuell beste-
hen im Seewasserwerk keine Sanitärräu-
me. Die bisherige gemeinsame Benut-
zung der Sanitäreinrichtungen der ARA 
ist nicht konform mit den Vorgaben. Um 
die hygienschen Ziele zu erfüllen, muss 
für die Wasserversorgung ein eigener Sa-
nitärraum erstellt werden. Der benötigte 
Sanitärraum kann auf der Nordseite des 
Wasserwerks in der Gebäudeinnenecke 
platziert werden. 

Die bisherige gemeinsame Benutzung 
eines Fahrzeugs konnte im Vorjahr durch 
die Anschaffung eines eigenen Fahr-
zeugs für die Abwasserreinigungsanlage 
beseitigt werden. Um das Fahrzeug und 
die darauf bzw. darin befindlichen Gerät-
schaften sicher und hygienisch einwand-
frei einstellen zu können, soll ausserdem 
eine Fertiggarage auf der Westseite des 
Wasserwerks in die Böschung integriert 
werden. Die Zufahrt erfolgt über den be-
stehenden Platz zwischen ARA und Was-
serwerk.

Die baulichen Anpassungen werden mit 
Fr. 87‘000 (brutto) veranschlagt.

Finanzierung

– 7101 Wasserwerk Fr.  87‘000
Gesamtbetrag (brutto) Fr. 87‘000
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Nach der vollständigen Berücksichtigung 
der STAF sind im Jahr 2021 Minderein-
nahmen von rund 50‘000 Franken gegen-
über dem Budget 2020 und rund 330‘000 
Franken gegenüber der Rechnung 2019 
zu erwarten.

Der jeweils auf ein Jahr befristete Mietver-
trag für die Zivilschutzanlage Talstrasse 
wurde vom Staatssekretariat für Migrati-
on SEM bis zum Abschluss des Budgets 
2021 nicht für ein weiteres Jahr verlän-
gert. Das Auslaufen dieses Mietvertrags 
war bereits für die beiden Vorjahre er-
wartet worden und schlägt mit Minderein-
nahmen von rund 325‘000 Franken in der 
Erfolgsrechnung zu Buche. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird 
auch in verschiedenen anderen Verwal-
tungsbereichen und bei den Werken mit 
tendentiell rückläufigen Einnahmen ge-
rechnet.

Insgesamt resultiert in der Erfolgsrech-
nung aus den beschriebenen Entwicklun-
gen und Umständen bei einem Aufwand 
von total 16‘405‘150 Franken und Erträ-
gen von total 16‘079‘250 Franken ein 
budgetierter Aufwandüberschuss von 
325‘900 Franken. 

Investitionsrechnung

Den Bruttoinvestitionen von 3‘787‘000 
Franken stehen Einnahmen bzw. Subven-
tionen von 1‘084‘000 Franken gegenüber. 
Die budgetierten Nettoinvestitionen betra-
gen somit 2‘703‘000 Franken.

Die budgetierten Nettoinvestitionen be-
wegen sich gegenüber den Vorjahren 
weiterhin auf einem höheren Niveau. Der 

Stadtrat hat sich bewusst dagegen ent-
schieden, die Investitionstätigkeit auf-
grund der Corona-Krise zu reduzieren. 
Die notwendigen Investitionen in das 
Verwaltungsvermögen und insbesonde-
re in die Werke sollen stattdessen wie 
vorgesehen erfolgen, nicht zuletzt auch, 
um die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf die Privatwirtschaft 
nicht noch weiter zu verstärken. 

Während sich die übrigen Bereiche auf 
dem Niveau der Vorjahre bewegen, sind 
bei den Gemeindestrassen und der Was-
serversorgung höhere Investitionen im 
Budget 2021 vorgesehen. Bei den Ge-
meindestrassen führen die beiden Projek-
te für die Neugestaltung des Kehlhofplat-
zes und die Sanierung der Zelgistrasse 
West rund zu einer Verdoppelung der In-
vestitionen gegenüber der üblichen Inves-
titionstätigkeit der Vorjahre. Bei der Was-
serversorgung resultiert die relativ hohe 
Investitionssumme aus dem Projekt zum 
Bau einer Füllleitung für den Druckzonen-
ausgleich und Erhöhung der Wasserliefer-
kapazitäten auf den Seerücken.

Steuerfuss

Es muss damit gerechnet werden, dass 
die Gemeindefinanzen u.a. wegen der 
vorstehend beschriebenen Entwicklungen 
auch in den kommenden Jahren unter 
Druck stehen werden. Das budgetierte 
Defizit von rund 300‘000 Franken ist vor 
dem Hintergrund der Ertragsüberschüsse 
der vergangenen Jahre verkraftbar. Eine 
Erhöhung des Gemeindesteuerfusses 
ist deshalt nach Auffassung des Stadt-
rats zurzeit nicht angezeigt. Er beantragt 
der Gemeindeversammlung deshalb, den 
Steuerfuss wieder gleichbleibend auf 
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Erfolgsrechnung

Der budgetierte Aufwand gemäss Budget 
2021 steigt gesamthaft um rund 1 % auf 
total 16,4 Mio. Franken.

Bei den Lohnkosten wird über alle Abtei-
lungen gesehen mit einem Mehraufwand 
von rund 200‘000 Franken gerechnet. 
Diese ergeben sich im Wesentlichen auf 
die vorgesehene Schaffung einer neu-
en Stelle in der Finanzverwaltung, wo 
dringender Handlungsbedarf besteht. Ein 
weiterer Teil der Mehrkosten ist auf die 
Nachfolgeregelung im Bauamt/Werkhof 
und auf die vom Stadtrat beschlossene 
Lohnentwicklung von 1 % der Lohnsum-
me zurückzuführen.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand 
reduziert sich um rund 4 %, entsprechend 
rund 230‘000 Franken. Die Reduktion 
resultiert im Hauptteil aus vom Stadtrat 
beschlossenen Einsparungen von rund 
160‘000 Franken beim Einkauf von Mate-
rial- und Waren sowie Betriebs- und Ver-
brauchsmaterial. Bei den nicht aktivierba-
ren Anlagen (Büromöbel, Arbeitsgeräte; 
Fahrzeuge) wurden dagegen kaum An-
passungen vorgenommen (-15‘000 Fran-
ken), um diesbezüglich keinen Investiti-
onsstau aufzubauen.

Die Abschreibungen aus Investitionen in 
das Verwaltungsvermögen steigen gegen-

über dem Budget 2020 um rund 6 % und 
gegenüber der Rechnung 2019 sogar um 
28,2 % auf nun rund 1,05 Mio. Franken. 
Der substantielle Anstieg der Abschrei-
bungskosten von über 200‘000 Franken 
in den letzten zwei Jahren ist auf die Um-
stellung auf das neue Rechnungslegungs-
modell HRM2 vor fünf Jahren zurückzu-
führen. Wie bereits früher kommuniziert, 
ist damit zu rechnen, dass diese generelle 
Entwicklung noch bis mindestens 2024 
anhalten wird.

Bei den Ausgaben für Dienstleistungen 
und Honoraren von Dritten werden ins-
gesamt um rund 110‘000 Franken tiefere 
Ausgaben als in den Vorjahren veran-
schlagt.

Die budgetierten Erträge sinken um 1 % 
gegenüber dem Vorjahresbudget und so-
gar um rund 10 % gegenüber der Rech-
nung 2019. Sie werden im Budget 2021 
mit total rund 16,1 Mio. Franken veran-
schlagt. 

Bei den budgetierten Steuererträgen hin-
terlassen die im Jahr 2018 beschlossene 
Senkung der Gemeindesteuern, die 2019 
angenommene Steuerreform (STAF) und 
die Corona-Pandemie deutliche Spu-
ren. Die budgetierten Steuereinnahmen 
sind im Jahr 2021 rund 600‘000 Franken 
(10,5 %) tiefer als noch im Jahr 2018.

Budget 2021
Allgemeine Vorbemerkungen
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20 BOTSCHAFT ZU TRAKTANDUM 6

60 % der einfachen Staatssteuer festzu-
setzen. 

Antrag des Stadtrats an die 
Gemeindeversammlung

1. Der Steuerfuss der Politischen 
Gemeinde Steckborn für das 
Jahr 2021 sei gleichbleibend auf 
60 % der einfachen Staatssteuer 
festzusetzen.

2. Das vorliegende Budget der Poli-
tischen Gemeinde Steckborn für 
das Jahr 2021

–  in der Erfolgsrechnung 
bei einem Aufwand von 
Fr. 16‘405‘150 und einem 
Ertrag von Fr. 16‘079‘250, 
d.h. mit einem Verlust von 
Fr. 325‘900; und

–  in der Investitionsrechnung mit 
Ausgaben von Fr. 3‘787‘000 
und Einnahmen von 
Fr. 1‘084‘000, d.h. mit Nettoin-
vestitionen von Fr. 2‘703‘000,

sei zu genehmigen.
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D
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m
lung m
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Stellvertretung ist nicht zulässig.
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